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Betreff 
 

Anregung nach § 24 GO NRW vom 08.01.2020 betr. Wiederherstellung der 
Verkehrssicherheit des Gehweges Bonner Straße/Adenauerallee 

 
Beschlussentwurf Ausschuss für Bürgerangelegenheiten 
 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten empfiehlt dem Ausschuss für Stadtentwicklung, 
wie folgt zu beschließen: siehe Beschlussentwurf Ausschuss für Stadtentwicklung 
 
Beschlussentwurf Ausschuss für Stadtentwicklung 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung nimmt Kenntnis von den Ausführungen der Verwaltung. 
 
Sachverhalt 
 
Die Verwaltung nimmt zum Bürgerantrag vom 08.01.2020 wie folgt Stellung:  
 
Der im Antrag dargestellte Sachverhalt fällt in die Verkehrssicherungspflicht der Kommune. 
Die gesetzlichen Aufgaben der Verkehrssicherheit werden im Rahmen der Pflichtaufgaben-
erfüllung durch den StadtBetrieb sichergestellt.  
 
Auf dem in Frage stehenden Wegeabschnitt wurden bereits vergleichbare Unebenheiten 
festgestellt und beseitigt, sodass zur nachhaltigen Vermeidung weiterer Gehwegschäden 
durch Wurzelaufwürfe eine Sanierung des Wegeabschnittes für das Jahr 2020 eingeplant 
wurde. Die Ausführung erfolgt im Zuge der Straßenunterhaltung als Geschäft der laufenden 
Verwaltung. 
 
Bei Feststellung von Unfallgefahren im Rahmen der Straßen- und Wegekontrollen werden 
entsprechende Sofortmaßnahmen (z.B. vorübergehende Sperrung) veranlasst.   
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Straßenunterhaltungsaufwendungen nach festgestelltem Bedarf   
 
Anlagen zum Sachverhalt 
 
Antrag 
 


	Datum
	Beratungsfolge
	voname
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Anlage

